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176. Bundesgesetz: 3. Staatsvertragsdurchführungsgesetz.
177. Bundesgesetz: 4. Staatsvertragsdurchführungsgesetz.
178. Bundesgesetz: Gewerbeordnungsnovelle 1957.
179. Bundesgesetz: Ergänzung und Änderung des Gesetzes, betreffend die Regelung der konzessionierten

Baugewerbe.

1 7 6 . Bundesgesetz vom 10. Juli 1957,
womit weitere Bestimmungen zur Durch-
führung des IV. Teiles des Staatsvertrages
vom 15. Mai 1955, BGBl. Nr. 152, erlassen

werden
(3. Staatsvertragsdurchführungsgesetz).

Der Nationalrat hat beschlossen:

Artikel I.

§ 1. (1) Gegenstand dieses Bundesgesetzes sind
Vermögenswerte, die während der deutschen Be-
setzung Österreichs für Zwecke der Wehrmacht
oder der Reichsverteidigung auf Grund von
Rechtsgeschäften oder sonstigen Rechtshandlun-
gen durch das Deutsche Reich erworben worden
sind.

(2) Derartige Erwerbungen stellen nur dann
eine Entziehung im Sinne der Rückstellungs-
gesetze dar, wenn im Einzelfall die damals gel-
tenden Gesetze mißbräuchlich angewendet wor-
den sind oder der Eigentümer lediglich auf
Grund politischer Verfolgung zur Veräußerung
genötigt worden ist.

§ 2. Soweit die im § 1 genannten Vermögens-
werte auf Grund des Artikels 22 des Staatsver-
trages in das Eigentum der Republik Österreich
übergegangen sind, sind sie zu veräußern, sofern
sie nicht für Zwecke der Republik Österreich
benötigt werden.

§ 3. (1) Das Bundesministerium für Finanzen
erklärt namens der Republik Österreich als Ei-
gentümer nach Anhörung einer bei ihm zu bil-
denden Kommission, welche der land- oder forst-
wirtschaftlichen Vermögenswerte, die gemäß § 2
zu veräußern sind, freihändig und welche im
Wege eines landwirtschaftlichen Siedlungsver-
fahrens veräußert werden.

(2) Der Kommission gehören drei Vertreter des
Bundesministeriums für Finanzen, je zwei Ver-
treter des Bundesministeriums für Land- und
Forstwirtschaft sowie der Präsidentenkonferenz
der Landwirtschaftskammern Österreichs, je ein
Vertreter der Bundesministerien für Handel und
Wiederaufbau, für Inneres, für soziale Verwal-

tung sowie für Landesverteidigung und zwei Ver-
treter des Bundeslandes, in dem die land- oder
forstwirtschaftlichen Vermögenswerte gelegen
sind, an.

(3) Den Vorsitz in der Kommission führt ein
Vertreter des Bundesministeriums für Finanzen.
Die Beschlußfassung der Kommission erfolgt mit
Stimmenmehrheit. Im Falle der Stimmengleich-
heit gibt die Stimme des Vorsitzenden den Aus-
schlag.

§ 4. Hinsichtlich jener land- oder forstwirt-
schaftlichen Vermögenswerte, die freihändig
veräußert werden sollen, hat die gemäß § 3
Abs. 2 gebildete Kommission im Einzelfall Vor-
schläge über die Person des Erwerbers, die Höhe
des Kaufpreises und die Zahlungsbedingungen
zu erstatten. Hiebei hat sie die in den §§ 6 und 7
aufgestellten Grundsätze zu beachten.

Artikel II.

Gemäß Artikel 12 Abs. 1 Ziffer 5 Bundes-Ver-
fassungsgesetz in der Fassung von 1929 werden
für die Gesetzgebung der Länder die nachfolgen-
den Grundsätze aufgestellt:

§ 5. Gegenstand der Regelung ist das landwirt-
schaftliche Siedlungsverfahren für die gemäß § 3
Abs. 1 im Wege eines solchen Verfahrens zu ver-
äußernden Grundstücke.

§ 6. (1) Bei der Zuteilung von Land sind jene
Personen bevorzugt zu berücksichtigen, die

1. für abgegebene (§ 1 Abs. 1) Grundstücke
erhaltene oder um den Kaufpreis erworbene Er-
satzgrundstücke im Zuge eines Rückstellungs-
verfahrens verloren haben;

2. seinerzeit abgegebene (§ 1 Abs. 1) Grund-
stücke entweder selbst oder durch nahe An-
gehörige (§ 10 Abs. 3 Verwaltergesetz 1952,
BGBl. Nr. 100/1953) derzeit als Pächter oder
Nutznießer bewirtschaften;

3. Grundstücke abgegeben haben (§ 1 Abs. 1),
die sie für die ordnungsgemäße Bewirtschaftung
ihres Betriebes zur Sicherung der Existenzgrund-
lage benötigen;

4. seinerzeit abgegebene (§ 1 Abs. 1) Grund-
stücke wieder bewirtschaften wollen.
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(2) Anspruch auf den Rückerwerb eines be-
stimmten Grundstückes, Betriebes oder Betriebs-
teiles steht niemand zu.

§ 7. (1) Bei der Zuteilung von Grundstücken
ist darauf Bedacht zu nehmen, daß keine neue
Flurzersplitterung entsteht und die Grundstücke
entsprechend erschlossen sind.

(2) Bei der Ermittlung des Kaufpreises ist
grundsätzlich vom Verkehrswert, in dessen Er-
mangelung vom Ertragswert auszugehen. Im
Siedlungsplan sind Kaufpreise und Zahlungsbedin-
gungen derart festzusetzen, daß die Erwerber
wohl bestehen können.

§ 8. Die Durchführung des Siedlungsverfahrens
obliegt den Agrarbehörden.

Artikel III.

§ 9. (1) Die erforderlichen Landesausführungs-
gesetze zum Artikel II dieses Bundesgesetzes
sind binnen 6 Monaten nach Kundmachung die-
ses Bundesgesetzes zu erlassen (Artikel 15 Abs. 6
Bundes-Verfassungsgesetz).

(2) Der Artikel II tritt den Ländern gegenüber
für die Ausführungsgesetzgebung mit dem Tage
der Kundmachung, im übrigen in jedem Land
gleichzeitig mit dem in dem betreffenden Land
erlassenen Ausführungsgesetz in Wirksamkeit.

§ 10. Mit der Wahrnehmung der Rechte des
Bundes gemäß Artikel 15 Abs. 8 Bundes-Ver-
fassungsgesetz in der Fassung von 1929 in den
Angelegenheiten des Artikels II ist das Bundes-
ministerium für Land- und Forstwirtschaft im
Einvernehmen mit den jeweils beteiligten Bundes-
ministerien, mit der Vollziehung des Artikels I
das Bundesministerium für Finanzen im Einver-
nehmen mit den jeweils beteiligten Bundesmini-
sterien betraut.

Schärf
Raab Kamitz Thoma

177. Bundesgesetz vom 10. Juli 1957, mit
dem das 1. Staatsvertragsdurchführungsgesetz
abgeändert und ergänzt wird (4. Staatsver-

tragsdurchführungsgesetz).

Der Nationalrat hat beschlossen:

Artikel I.

Das Bundesgesetz vom 25. Juli 1956, BGBl.
Nr. 165, betreffend die Durchführung einzelner
Bestimmungen des IV. Teiles des Staatsvertrages
(1. Staatsvertragsdurchführungsgesetz), wird ab-
geändert wie folgt:

1. In § 10 Abs. 2 werden die Worte „inner-
halb eines Jahres nach Inkrafttreten dieses Bun-
desgesetzes" durch die Zeitangabe „bis 30. Juni
1958" ersetzt.

2. § 19 Abs. 3 erster Satz hat zu lauten: „Vom
Tage der Verlautbarung des Gläubigeraufrufes an

können Ansprüche aus Dienstverhältnissen, die
sich auf die Zeit vor der Übergabe des Unterneh-
mens oder des Betriebes beziehen, bis zum
30. Juni 1957, sonstige Ansprüche, sofern sie vor
der Übergabe des Unternehmens oder des Be-
triebes entstanden sind, bis zum 30. Juni 1958
weder bei einer inländischen Behörde geltend ge-
macht noch im Inlande vollstreckt werden; diese
Zeiten werden in eine Verjährungs- oder Aus-
schlußfrist nicht eingerechnet."

3. Im § 21 erhält Abs. 2 folgenden Wortlaut :
„(2) Pachtverträge über land- und forstwirt-

schaftlich genutzte Liegenschaften, die zwischen
der Inanspruchnahme der Liegenschaft durch
eine der Vier Mächte und der Übergabe an die
Republik Österreich abgeschlossen worden sind,
enden am 31. Oktober 1958, es sei denn, daß sich
aus dem Inhalt des Vertrages ein früherer Auf-
lösungszeitpunkt ergibt. Eine Abänderung, Ver-
längerung oder Wiederinkraftsetzung derartiger
Verträge durch das Pachtamt ist unzulässig. Ist
jedoch bis 31. August 1957 über eine Liegenschaft
eine Vereinbarung über Kauf oder Pacht im Rah-
men einer Aktion zur Aufstockung bäuerlicher
Betriebe erzielt worden, so endet der ursprüng-
liche Pachtvertrag über diese Liegenschaft späte-
stens am 31. Dezember 1957."

Artikel II.

§ 1. (1) Für die im § 7 des 1. Staatsvertrags-
durchführungsgesetzes, BGBl. Nr . 165/1956, ge-
nannten Sondervermögen kann vom Bundes-
ministerium für Finanzen oder im Falle einer
öffentlichen Verwaltung vom öffentlichen Ver-
walter mit Genehmigung des Bundesministeriums
für Finanzen bis 31. Dezember 1957 ein Aufruf
im „Amtsblatt zur Wiener Zeitung" verlautbart
werden, wonach Ansprüche aus Verbindlich-
keiten anzumelden sind, die vor dem 8. Mai
1945 begründet wurden und die zum Sonderver-
mögen gehören.

(2) Als Verbindlichkeiten, die zu einem Sonder-
vermögen gehören, sind insbesondere anzusehen

a) Verbindlichkeiten, die im österreichischen
Geschäftsbetrieb des Schuldners begründet
worden sind;

b) Verbindlichkeiten, die außerhalb des öster-
reichischen Geschäftsbetriebes des Schuld-
ners begründet worden sind, sofern ihr
Gegenwert dem das Sondervermögen bil-
denden Vermögen zugeflossen ist.

(3) Das Ende der Anmeldungsfrist, die Folgen
der nicht rechtzeitigen Anmeldung sowie die
Stelle, bei der die Ansprüche anzumelden sind,
sind in der Verlautbarung anzuführen.

(4) Die Ansprüche sind bis längstens 31. März
1958 bei der im Aufruf genannten Stelle an-
zumelden. Nicht rechtzeitig angemeldete An-
sprüche erlöschen, soweit sie nicht grundbücher-
lich sichergestellt sind.
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§ 2. (1) Personen (Personengesellschaften) mit
dem Wohnsitz (Sitz) in Österreich, die auf
Grund einer vor dem 8. Mai 1945 begründeten
Verbindlichkeit Schuldner einer deutschen phy-
sischen oder juristischen Person, des Deutschen
Reiches, einer deutschen Gebietskörperschaft oder
einer Einrichtung des Deutschen Reiches waren,
haben eine solche Verbindlichkeit bis längstens
31. Oktober 1957 dem Bundesministerium für
Finanzen in Wien zu melden.

(2) Die Meldung hat den Rechtsgrund der Ver-
bindlichkeit sowie die wesentlichen Nebenbedin-
gungen und Name und Anschrift des ehemali-
gen deutschen Gläubigers, bei Geldverbindlich-
keiten die ursprüngliche Höhe der Verbindlich-
keit und den noch aushaftenden Betrag zu ent-
halten.

§ 3. Die Meldung einer Verbindlichkeit kann
unterbleiben:

a) wenn sie bereits vor dem 8. Mai 1945 ge-
tilgt worden ist;

b) wenn über sie bereits eine Vereinbarung
zwischen dem Schuldner und der Republik
Österreich (dem öffentlichen Verwalter)
getroffen wurde oder wenn der Schuldner
der Republik Österreich oder dem öffent-
lichen Verwalter geleistet hat;

c) wenn sie von der Republik Österreich (von
dem öffentlichen Verwalter) bereits gericht-
lich geltend gemacht wurde.

§ 4. Wird eine Person (Personengesellschaft)
mit dem Wohnsitz (Sitz) in Österreich wegen
einer im § 2 bezeichneten Verbindlichkeit von
der Republik Österreich oder vom öffentlichen
Verwalter beim Gericht ihres Wohnsitzes oder
Sitzes geklagt, so kann sie die Unzuständigkeit
des Gerichtes nicht unter Berufung auf die Ver-
einbarung eines anderen Gerichtsstandes ein-
wenden. Ist durch Vereinbarung eine in Öster-
reich nicht bestehende Stelle zur Entscheidung
über bestimmte Umstände, betreffend eine im
§ 2 genannte Verbindlichkeit, berufen, so steht
die Entscheidung hierüber ausschließlich dem Ge-
richt zu, bei dem der Anspruch geltend gemacht
wird.

§ 5. § 4 des Verwaltergesetzes 1952, BGBl.
Nr. 100/1953, wird aufgehoben.

§ 6. Wer einer ihm gemäß § 2 obliegenden
Anmeldepflicht nicht oder nicht rechtzeitig nach-
kommt, begeht eine Verwaltungsübertretung
und wird von der Bezirksverwaltungsbehörde
mit einer Geldstrafe bis zu 30.000 S bestraft.

Artikel III.

(1) Dieses Bundesgesetz tritt am 30. Juni 1957
in Kraft.

(2) Mit der Vollziehung des Art. I dieses Bun-
desgesetzes sind die für die Vollziehung der
§ § 1 0 Abs. 2 und 19 Abs. 3 des 1. Staatsvertrags-
durchführungsgesetzes zuständigen Bundes-

ministerien und für die Vollziehung des Art. II
sind das Bundesministerium für Finanzen, das
Bundesministerium für Justiz und das Bundes-
ministerium für Inneres betraut.

Schärf
Raab Kamitz Helmer
Tschadek Bock

178. Bundesgesetz vom 17. Juli 1957, mit
dem das Kundmachungspatent zur Gewerbe-
ordnung und die Gewerbeordnung geändert

werden (Gewerbeordnungsnovelle 1957).

Der Nationalrat hat beschlossen:

ARTIKEL I.

Änderung des Kundmachungspatentes zur
Gewerbeordnung.

Art. V lit. p des Kundmachungspatentes zur
Gewerbeordnung hat zu lauten:

„p) die Herausgabe und die Herstellung
periodischer Druckschriften durch deren
Herausgeber und der Kleinverkauf sol-
cher Druckschriften;"

ARTIKEL II.

Änderungen der Gewerbeordnung.

Die Gewerbeordnung wird abgeändert und
ergänzt wie folgt:

1. (1) § 1 a Abs. 1 lit. b Z. 39 hat zu lauten:
„39. Technische Büros (Beratung, Verfas-

sung von Plänen und Berechnungen von
technischen Anlagen und Einrichtungen außer
den in Z. 37 und 38 genannten, ferner von
Maschinen und Werkzeugen) auf den Ge-
bieten des Maschinenbaues, der Elektro-
technik, der technischen Chemie, der tech-
nischen Physik, des Berg- und Hüttenwesens,
des Schiffsbaues, der Kulturtechnik sowie auf
sonstigen bestimmten Fachgebieten;"
(2) § 1 a Abs. 1 lit. b Z. 45 hat zu lauten:

„45. Handel mit anderen als den in lit. a
aufgezählten Waren, soweit er nicht an eine
Konzession gebunden ist, einschließlich des
Verkaufs von Betriebsstoffen an Kraftfahrer
im Betrieb von Zapfstellen, jedoch mit Aus-
nahme des Feilbietens von Erzeugnissen der
heimischen Land- und Forstwirtschaft im
Umherziehen (§ 60), des Kleinverkaufs von
gebratenen Früchten und des Kleinhandels
mit den im § 21 Abs. 2 lit. f und g ange-
führten Druckwerken;"

(3) Im § 1 a ist nach Abs. 1 folgender neuer
Absatz einzufügen:

„(2) Die im Abs. 1 lit. b Z. 37 bis 39 an-
geführten Gewerbe umfassen auch die Ver-
fassung der im Zusammenhang mit der Pla-
nung technischer Anlagen und Einrichtungen
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erforderlichen Vorentwürfe auf dem Gebiete
des Hoch- oder Tiefbaues."

(4) Die letzten zwei Absätze des § 1 a er-
halten die Absatzbezeichnung (3) und (4).

2.(1) Dem § 13 b sind nach Abs. 5 folgende
neue Abs. 6 und 7 einzufügen:

„(6) Bei den gemäß § 1 a Abs. 1 lit. b Z. 37,
38 und 39 gebundenen Gewerben ist der Be-
fähigungsnachweis zu erbringen:

a) durch das Reifezeugnis einer einschlägi-
gen höheren Abteilung an einer tech-
nischen und gewerblichen Bundeslehr-
anstalt (Bundesgewerbeschule) oder
einer privaten, mit dem Öffentlichkeits-
recht ausgestatteten höheren Abteilung
derselben Schulart oder durch das Reife-
zeugnis einer höheren landwirtschaft-
lichen Bundeslehranstalt sowie durch
den Nachweis über eine mindestens
fünfjährige einschlägige Beschäftigung;
oder

b) durch Zeugnisse über den erfolgreichen
Abschluß eines einschlägigen Studiums
an einer inländischen Hochschule sowie
durch den Nachweis über eine minde-
stens zweijährige einschlägige Beschäf-
tigung.

(7) Ob und inwieweit ausländische oder
andere als in Abs. 6 lit. a genannte inländische
Lehranstalten oder Lehrgänge nach ihrem
Aufbau und nach ihren Unterrichtserfolgen
den in Abs. 6 lit. a und b genannten Unter-
richtsanstalten für die Erbringung des Be-
fähigungsnachweises gleichzuhalten sind, hat
das Bundesministerium für Handel und
Wiederaufbau im Einvernehmen mit dem
für die Angelegenheiten der betreffenden
Unterrichtsanstalt zuständigen Bundesmini-
sterium auf Antrag des Gewerbeanmelders zu
entscheiden."

(2) Die letzten zwei Absätze des § 13 b er-
halten die Absatzbezeichnung (8) und (9).

3. § 15 Abs. 1 Z. 1 und 2 haben zu lauten:

„1. die Preßgewerbe gemäß § 21 Abs. 1;

2. die Preßleihgewerbe gemäß § 21 a Abs. 1;"

4. Dem § 18 wird nach dem dritten Absatz fol-
gender neuer Absatz eingefügt:

„Bei Gast- und Schankgewerbebetrieben in
Bahnhöfen und auf Flughäfen darf die Ver-
leihungsbehörde die Konzession nicht wegen
Mangels des Bedarfes verweigern, wenn das
Bundesministerium für Handel und Wieder-
aufbau im Einvernehmen mit dem Bundes-
ministerium für Verkehr und Elektrizitäts-
wirtschaft festgestellt hat, daß ein Bedarf nach
der Ausübung der betreffenden Konzession
besteht."

5. Die §§ 21 bis 21 c haben zu lauten:

„ P r e ß g e w e r b e u n d P r e ß l e i h -
g e w e r b e .

§ 21. (1) Konzessionierte Preßgewerbe (§ 15
Abs. 1 Z. 1) sind:

a) das Gewerbe der Drucker (gewerbs-
mäßige Vervielfältigung von Schriften
oder bildlichen Darstellungen in einem
zur Massenherstellung geeigneten Ver-
fahren);

b) das Gewerbe der Erzeugung von Druck-
stöcken und Druckträgern für die
Massenherstellung von Vervielfältigun-
gen;

c) das Gewerbe des Buch-, Kunst- und
Musikalienhandels (Handel mit verviel-
fältigten Schriften oder vervielfältigten
bildlichen Darstellungen);

d) das Gewerbe des Buch-, Kunst- und
Musikalienverlags (Übernahme von
Werken der Literatur, bildenden Kunst
und Tonkunst zur Vervielfältigung und
zum Vertrieb).

(2) Keiner Konzession gemäß § 15 Abs. 1
Z. 1 bedürfen:

a) die gewerbsmäßige Spielkartenerzeu-
gung;

b) das Bedrucken von Verpackungen und
Umhüllungen (Papiersäcken, Kartona-
gen, Tuben, Dosen und ähnlichen
Gegenständen) sowie von Etiketten
durch den Erzeuger dieser Waren;

c) das Bedrucken von Webwaren, Strick-
und Wirkwaren, Tapeten, Glaswaren,
Gummi- und Plastikwaren sowie Kunst-
harzgegenständen;

d) die Herstellung von Trockenbügelstem-
peln (Trockenbügeletiketten);

e) der Handel mit Briefmarken für Sam-
melzwecke;

f) der Handel mit vervielfältigten Schrif-
ten oder vervielfältigten bildlichen Dar-
stellungen, die im Verkehr sowie im
häuslichen, gesellschaftlichen oder reli-
giösen Leben oder bei einer Erwerbs-
tätigkeit ausschließlich als Hilfsmittel
dienen;

g) der Kleinhandel mit Sonderheften von
Zeitschriften und Saison-Modeheften,
soweit dieser nicht unter Art. V lit. p
des Kundmachungspatentes zur Ge-
werbeordnung fällt, ferner mit soge-
nannten Magazinen und mit Kurzheften
erzählenden Inhalts in einem Umfang
bis zu 3 Druckbogen.

(3) Keiner besonderen Gewerbeberechtigung
bedürfen Inhaber einer Konzession für das
Druckergewerbe (Abs. 1 lit. a) für den Verlag
und den Handel mit Schriften und bildlichen
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Darstellungen, die sie mit eigenen Betriebs-
mitteln auf eigene Rechnung drucken.

(4) Kein Preßgewerbe im Sinne der Abs. 1
und 2 ist die gewerbsmäßige Herstellung von
Lichtbildern.

§ 21 a. (1) Konzessionierte Preßleihgewerbe
(§ 15 Abs. 1 Z. 2) sind:

a) das Vermieten von Presseerzeugnissen
(Leihbüchereien, Lesezirkel);

b) das Halten von Leseräumen.
(2) Keiner besonderen Gewerbeberechtigung

bedarf das Halten von Leseräumen für perio-
dische Druckschriften und für die im § 21
Abs. 2 lit. g angeführten Druckwerke im
Rahmen eines Gast- und Schankgewerbes.

§ 21 b. (1) Konzessionen für die in §§ 21
und 21 a bezeichneten Tätigkeiten dürfen nur
erteilt werden, wenn

a) die allgemeinen Erfordernisse zum An-
tri t t eines konzessionierten Gewerbes
(§ 23) erfüllt sind,

b) der Befähigungsnachweis (§ 21 c) er-
bracht ist und

c) die Lokalverhältnisse die Erteilung der
Konzession zulassen, insbesondere wenn
ein Bedarf der Bevölkerung nach der
Gewerbeausübung vorliegt.

(2) Vor Erteilung der Konzession hat die
Behörde die für das betreffende Gewerbe zu-
ständige Fachgruppe (bei Handelsgewerben
die Sektion Handel der Kammer der gewerb-
lichen Wirtschaft) über die Frage der Lokal-
verhältnisse zu hören.

(3) Bei Verleihung einer Konzession für den
Buch-, Kunst- oder Musikalienverlag oder
einer auf den Großhandel mit periodischen
Druckschriften eingeschränkten Konzession
gemäß § 21 Abs. 1 lit. c ist auf die Lokal-
verhältnisse nicht Bedacht zu nehmen.

§ 21 c. (1) Der Befähigungsnachweis für den
Antr i t t der in den §§ 21 und 21 a genannten
Gewerbe ist zu erbringen durch Zeugnisse
über die ordnungsmäßige Beendigung eines
Lehrverhältnisses, über eine Verwendungszeit
in angemessener Dauer, über den erfolgreichen
Besuch geeigneter Unterrichtsanstalten oder
über die Ablegung von Prüfungen.

(2) Das Bundesministerium hat durch Ver-
ordnung festzulegen, durch welche dieser Be-
lege — für sich allein oder in entsprechender
Verbindung untereinander — der Nachweis
erbracht wird, daß der Bewerber die für die
Ausübung der einzelnen Gewerbe jeweils er-
forderlichen besonderen Kenntnisse und ent-
sprechenden Erfahrungen besitzt."

6. (1) Der erste Absatz des § 23 erhält die Ab-
satzbezeichnung (1). Der erste Satz dieses Absatzes
hat zu lauten:

„Zum Antri t t eines konzessionierten Ge-
werbes werden nebst den zum selbständigen
Betriebe eines Gewerbes für alle Gewerbe vor-

geschriebenen Bedingungen (§§ 2 bis 10) Ver-
läßlichkeit mit Beziehung auf das betreffende
Gewerbe und bei den im § 15 Z. 1, 2, 5,
6, 7, 8, 11, 14, 14 a, 14 b, 17, 18, 21, 21a
und 23 genannten Gewerben eine besondere
Befähigung gefordert."
(2) Der zweite bis vierte Absatz des § 23 er-

halten die Absatzbezeichnung (2), (3) und (4).
(3) Der fünfte Absatz des § 23 hat zu lauten:

„(5) Bei Verleihung der im § 15 Z. 1 (mit
der im § 21 b Abs. 3 bezeichneten Ausnahme),
2, 3, 4, 7, 9, 12, 13, 14 a, 14 b, 15 und 23
erwähnten Gewerbe und bei Verleihung des
in Z. 14 angeführten Gewerbes des Verkaufes
von Giften und zur arzneilichen Verwendung
bestimmten Stoffen und Präparaten ist über-
dies auf die Lokalverhältnisse, und zwar ins-
besondere den Bedarf, Bedacht zu nehmen;
die Verleihung der konzessionierten Gewerbe
ist ferner davon abhängig, daß vom Stand-
punkt der Sicherheits-, Sittlichkeits-, Gesund-
heits-, Feuer- oder Verkehrspolizei gegen den
beabsichtigten Gewerbebetrieb kein Anstand
obwaltet."
(4) Dem § 23 ist folgender neuer Abs. 6 an-

zufügen:
„(6) Konzessionen gemäß § 15 Abs. 1 Z. 3

dürfen außerdem nur verliehen werden,
wenn durch die beabsichtigte Gewerbeaus-
übung die Erfüllung der Verkehrsaufgaben
eines Eisenbahnunternehmens nicht beein-
trächtigt wird. Bestehen Zweifel hinsichtlich
des Vorliegens dieser Voraussetzung, so hat
die Gewerbebehörde hierüber die Entschei-
dung des Bundesministeriums für Handel und
Wiederaufbau einzuholen, das das Einver-
nehmen mit dem Bundesministerium für
Verkehr und Elektrizitätswirtschaft zu pfle-
gen hat."

7. Nach § 38 c wird folgender § 38 d eingefügt:
„§ 38 d. (1) Gewerbeinhaber dürfen Ma-

schinen, die wegen ihrer Bauart oder Wir-
kungsweise Gefahren für Leben oder Ge-
sundheit der Benützer herbeiführen können,
nur dann in den inländischen Verkehr brin-
gen, wenn diese Maschinen mit entsprechen-
den Schutzvorrichtungen versehen oder
Schutzmaßnahmen anderer Art getroffen
sind.

(2) Das Bundesministerium für Handel und
Wiederaufbau und das Bundesministerium
für soziale Verwaltung haben durch gemein-
same Verordnung die Maschinen zu bezeich-
nen, auf die Abs. 1 anzuwenden ist, und
anzugeben, mit welchen Schutzvorrichtungen
diese Maschinen zu versehen oder welche
Schutzmaßnahmen anderer Art zu treffen
sind.

(3) Maschinen, die den Bestimmungen einer
gemäß Abs. 2 erlassenen Verordnung nicht
entsprechen, dürfen in den inländischen Ver-
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kehr gebracht werden, wenn dies im wirt-
schaftlichen Interesse gelegen ist und Leben
und Gesundheit der Benützer auf andere
Weise hinreichend gesichert sind. Ob diese
Voraussetzungen zutreffen, hat das Bundes-
ministerium für Handel und Wiederaufbau
im Einvernehmen mit dem Bundesministe-
rium für soziale Verwaltung für eine be-
stimmte Bauart oder für eine bestimmte
Maschine auf Antrag durch Bescheid festzu-
stellen. Der Antrag auf Feststellung kann
vom Erzeuger oder auch von anderen Per-
sonen eingebracht werden, die ein berech-
tigtes Interesse an der Feststellung nach-
weisen."

8. Nach § 54 wird folgender § 54 a eingefügt:

„ S p e r r z e i t i n d e n G a s t - u n d
S c h a n k g e w e r b e n .

§ 54 a. (1) Die Gast- und Schankgewerbe-
treibenden haben ihre Betriebsräumlichkeiten,
ausgenommen die der Beherbergung von
Fremden dienenden Betriebsräumlichkeiten,
während der nach Abs. 2 festzulegenden
Zeiten geschlossen zu halten. Während dieser
Sperrzeit dürfen sie Gästen weder den Zu-
tritt zu diesen Räumlichkeiten noch ein län-
geres Verweilen in diesen gestatten und die
Gäste auch nicht in anderen Räumen gegen
Entgelt bewirten. Die Gäste sind rechtzeitig
auf den Eintri t t der Sperrstunde aufmerk-
sam zu machen und haben den Betrieb spä-
testens zur Sperrstunde zu verlassen. In Be-
herbergungsbetrieben ist die Verabreichung
von Speisen und Getränken an ankommende
und abreisende Beherbergungsgäste auch
außerhalb der vorgeschriebenen Sperrzeiten
nach Maßgabe der Konzession gestattet.

(2) Der Landeshauptmann Hat den Zeit-
punkt, in dem die Betriebe geschlossen wer-
den müssen (Sperrstunde) und den Zeitpunkt,
in dem sie geöffnet werden dürfen (Aufsperr-
stunde), für die einzelnen Betriebsformen der
Gast- und Schankgewerbe durch Verordnung
festzulegen; er hat hiebei auf die öffent-
lichen Interessen, insbesondere auf die Be-
dürfnisse der ortsansässigen Bevölkerung und
der Fremden, Bedacht zu nehmen; erforder-
lichenfalls ist von der Festlegung einer Sperr-
zeit überhaupt abzusehen. Bei den in Bahn-
höfen, auf Flughäfen und an Schiffslande-
plätzen gelegenen Gast- und Schankgewerbe-
betrieben hat der Landeshauptmann beson-
ders den Verpflegungsbedarf der Reisenden
zu berücksichtigen. Zur Frage des Verpfle-
gungsbedarfes der Reisenden sind jedenfalls
auch die in Betracht kommenden Verkehrs-
unternehmen zu hören.

(3) Bei besonderem örtlichem Bedarf hat
die Gewerbebehörde, im Wirkungsbereich
einer Bundespolizeibehörde diese, unter Be-

dachtnahme auf die sonstigen öffentlichen
Interessen für einzelne Gast- und Schank-
gewerbebetriebe eine frühere Aufsperrstunde
oder eine spätere Sperrstunde, gegebenenfalls
mit den durch den Anlaß bestimmten Be-
schränkungen, zu bewilligen.

(4) Die Gewerbebehörde kann die Bür-
germeister von Gemeinden außerhalb ihres
Amtssitzes, in denen keine Bundespolizei-
behörde besteht, ermächtigen, in ihrem Na-
men Bewilligungen nach Abs. 3 zu erteilen.

(5) Die zur Erteilung der Bewilligung zu-
ständige Behörde hat eine solche Bewilligung
zu widerrufen, wenn der besondere örtliche
Bedarf nicht mehr besteht, sich sicherheits-
polizeiliche Bedenken ergeben haben, die
Nachbarschaft durch ungebührlichen Lärm
im Betriebe wiederholt belästigt wurde oder
der Gewerbetreibende wiederholt wegen
Überschreitung der Sperrzeit rechtskräftig
bestraft worden ist."

9. § 59 d hat zu lauten:

„ S a m m e l n v o n B e s t e l l u n g e n a u f
D r u c k w e r k e .

§ 59 d. Wer zum Handel mit vervielfäl-
tigten Schriften oder vervielfältigten bild-
lichen Darstellungen berechtigt ist, darf Be-
stellungen auf diese Druckwerke von Haus
zu Haus entweder selbst sammeln oder durch
seine Angestellten oder sonstige Beauftragte
sammeln lassen; das Sammeln solcher Be-
stellungen an sonstigen Orten, insbesondere
auf der Straße, ist unzulässig."

10. § 74 d Abs. 2 entfällt.
11. Der dritte Absatz des § 131 entfällt.
12. § 132 lit. c hat zu lauten:

„c) diejenigen, welche eine der im dritten
Hauptstück bezeichneten Betriebsan-
lagen betreiben, ohne die erforderliche
rechtskräftige Genehmigung der Be-
hörden erhalten zu haben;"

13. An die Stelle der letzten beiden Sätze des
zweiten Absatzes des § 141 tritt nachstehender
Satz:

„Im Wirkungsbereich von Bundespolizei-
behörden kommt diesen die Bewilligung der
späteren Sperrstunde oder früheren Auf-
sperrstunde von Gast- und Schankgewerbe-
betrieben (§ 54 a Abs. 3) und die Bestrafung
der Übertretungen der Bestimmungen des
§ 54 a Abs. 1 und der auf Grund des § 54 a
Abs. 2 ergangenen Verordnungen zu."

14. § 142 hat zu lauten:
„§ 142. (1) In zweiter Instanz entscheidet

der Landeshauptmann,
(2) Er erteilt die Konzessionen
für die Preßgewerbe (§15 Abs. 1 Z. 1) mit

Ausnahme des auf den Kleinhandel mit
Schulbüchern für Volks- und Hauptschulen,
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Gebetbüchern, Kalendern, Heiligenbildern in
Gebetbuchgröße und Farbdruckbildern ohne
besonderen künstlerischen Wert eingeschränk-
ten Buch-, Kunst- und Musikalienhandels;

für die Preßleihgewerbe (§ 15 Abs. 1 Z. 2);
für die Leichenbestattungsunternehmungen

(§ 15 Abs. 1 Z. 23);
für das Pfandleihergewerbe (§ 15 Abs. 1

Z. 13);
für das Baumeister-, Maurer-, Steinmetz-

und Zimmermannsgewerbe (§15 Abs. 1 Z. 6);
für Gewerbe, die nach § 24 als konzessions-

pflichtig erklärt wurden, wenn die Verlei-
hung der Konzession im Verordnungswege
dem Landeshauptmann vorbehalten wurde;

er erteilt ferner die Genehmigung für Be-
triebsanlagen, die sich auf zwei oder meh-
rere Bezirke desselben Landes erstrecken."

ARTIKEL III.

Übergangsbestimmungen.
1. (Zu § 21 der Gewerbeordnung:)

Auf Grund von Gewerbeberechtigungen für
den Buch-, Kunst- und Musikalienhandel, die
nicht ausdrücklich auf eine Verlagstätigkeit lau-
ten, darf nach Ablauf eines Jahres nach dem
Inkrafttreten dieses Bundesgesetzes der Buch-,
Kunst- und Musikalienverlag nicht mehr aus-
geübt werden. Personen, die eine solche Be-
rechtigung für den Buch-, Kunst- und Musika-
lienhandel vor dem Inkrafttreten dieses Bun-
desgesetzes erlangt haben, ist die Konzession ge-
mäß § 21 Abs. 1 lit. d der Gewerbeordnung in
der Fassung dieses Bundesgesetzes auch ohne Er-
bringung des sonst vorgeschriebenen besonderen
Befähigungsnachweises zu erteilen.

2. (Zu § 21 c der Gewerbeordnung:)
Die nachstehenden Rechtsvorschriften bleiben

als Bundesgesetz bis zu dem Zeitpunkt in Gel-
tung, in dem entsprechende, auf Grund des § 21 c
der Gewerbeordnung in der Fassung dieses Bun-
desgesetzes im Verordnungswege erlassene Re-
gelungen in Kraft treten:

a) Artikel I Z. 1 der Verordnung des Han-
delsministers im Einvernehmen mit dem
Minister des Innern und dem Minister für
Kultus und Unterricht vom 6. August
1907, RGBl. Nr. 196;

b) die Verordnung des Bundesministers für
Handel und Gewerbe, Industrie und Bau-
ten im Einvernehmen mit den beteiligten
Bundesministern vom 8. April 1921,
BGBl. Nr. 222, betreffend die Erleichte-
rung des Nachweises der besonderen Be-
fähigung für die gewerbsmäßige Verviel-
fältigung von Schriften unter Verwen-
dung einfacher Verfahrensarten;

c) die Verordnung des Bundesministers für
Handel und Verkehr, BGBl. Nr. 11/1935,
über den Befähigungsnachweis für den

Handel mit Preßerzeugnissen und den
Betrieb von Leihanstalten für derlei Er-
zeugnisse und von Lesekabinetten.

3. (Zu § 38 d der Gewerbeordnung:)
Die Bestimmungen der auf Grund des § 74 d

Abs. 2 der Gewerbeordnung erlassenen Verord-
nungen bleiben als Bundesgesetz bis zu dem
Zeitpunkt in Geltung, in dem entsprechende, auf
Grund des § 38 d der Gewerbeordnung in der
Fassung dieses Bundesgesetzes im Verordnungs-
wege erlassene Regelungen in Kraft treten.

4. (Zu § 54 a der Gewerbeordnung:)
Rechte aus einer Bewilligung, die auf Grund

des § 2 der Verordnung der Ministerien des Innern
und der Justiz und der Obersten Polizeibehörde
vom 3. April 1855, RGBl. Nr. 62, erteilt wurde,
bleiben noch drei Monate nach Inkrafttreten die-
ses Bundesgesetzes aufrecht, sofern in der Bewil-
ligung für das Erlöschen der Rechte nicht ein
früherer Zeitpunkt festgesetzt war. Gleiches gilt
für Rechte aus einer Bewilligung zu einer frühe-
ren Aufsperrstunde oder einer späteren Sperr-
stunde, die auf Grund einer gemäß § 54 der
Gewerbeordnung erlassenen Verordnung erteilt
wurde.

ARTIKEL IV.

Aufhebung von Rechtsvorschriften.

Mit dem Inkrafttreten dieses Bundesgesetzes
treten außer Wirksamkeit:

1. die Ordnung für Buchhändler und Anti-
quare vom 18. März 1806, Pol.Ges.Slg. Bd. XXVI
S. 34 Nr. 27, soweit sie nicht bereits durch Ar-
tikel III des Kundmachungspatentes zur Ge-
werbeordnung außer Wirksamkeit gesetzt wor-
den ist;

2. § 1 der Verordnung des Bundesministe-
riums für Handel und Wiederaufbau vom
6. März 1948, BGBl. Nr. 72, betreffend die
Wiederherstellung der Konzessionspflicht für die
durch die Reichskulturkammergesetzgebung ent-
konzessionierten Gewerbe;

3. Die Verordnung der Ministerien des In-
nern und der Justiz und der Obersten Polizei-
behörde vom 3. April 1855, RGBl. Nr. 62, wo-
mit hinsichtlich der Polizeistunde nähere Bestim-
mungen getroffen werden;

4. Vorschriften über die Polizeistunde, die auf
Grund des § 1 dritter Absatz der in Z. 3 genann-
ten Verordnung ergangen sind;

5. Vorschriften über die Sperrzeit (Polizei-
stunde, Aufsperrstunde u. dgl.) in den Gast- und
Schankgewerben, die auf Grund des § 54 der
Gewerbeordnung erlassen worden sind.

ARTIKEL V.

Inkrafttreten und Vollziehung.

(1) Dieses Bundesgesetz tritt drei Monate nach
dem seiner Kundmachung folgenden Monats-
ersten in Kraft.
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(2) Die Durchführungsverordnungen können
bereits vor dem im Abs. 1 bezeichneten Zeit-
punkt erlassen werden; sie treten frühestens mit
dem Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Bundes-
gesetzes in Wirksamkeit.

(3) Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes
ist das Bundesministerium für Handel und
Wiederaufbau, hinsichtlich des Art . II Z. 4 und
Z. 6 Abs. 4 im Einvernehmen mit dem Bundes-
ministerium für Verkehr und Elektrizitätswirt-
schaft, hinsichtlich des Art . II Z. 13, Art . III Z. 4
und Art . IV Z. 3 und 4 im Einvernahmen mit
dem Bundesministerium für Inneres betraut. Die
Vollziehung des Art . II Z. 10 und Art . III Z. 3
obliegt dem Bundesministerium für soziale Ver-
waltung im Einvernehmen mit dem Bundesmini-
sterium für Handel und Wiederaufbau. Die Voll-
ziehung des Ar t . II Z. 7 obliegt dem Bundes-
ministerium für Handel und Wiederaufbau und
dem Bundesministerium für soziale Verwaltung.

Schärf
Raab Bock Waldbrunner
Helmer Proksch

1 7 9 . Bundesgesetz vom 17. Juli 1957, mit
dem das Gesetz vom 26. Dezember 1893,
RGBl. Nr. 193, in der Fassung der Gewerbe-
ordnungsnovelle 1935, BGBl. Nr. 548, be-
treffend die Regelung der konzessionierten

Baugewerbe, ergänzt und geändert wird.

Der Nationalrat hat beschlossen:

Artikel I.
Das Gesetz vom 26. Dezember 1893, RGBl.

Nr . 193, in der Fassung der Gewerbeordnungs-
novelle 1935, BGBl. N r . 548, betreffend die
Regelung der konzessionierten Baugewerbe, wird
abgeändert und ergänzt wie folgt:

1. Die ersten beiden Absätze des § 2 haben
zu lauten:

„Der Baumeister ist berechtigt, Hochbauten
und andere verwandte Bauten mit Vereinigung
der Arbeiten der verschiedenen Baugewerbe
(§ 1) zu leiten und mit Ausnahme der Arbeiten
des Gewerbes der Zimmermeister (§ 1 Z. 4) auch
mit eigenem Hilfspersonal auszuführen.

In denjenigen Or ten jedoch, die das Bundes-
ministerium für Handel und Wiederaufbau nach
Anhörung des betreffenden Landeshauptmannes
als ausgenommen erklärt, ha t sich der Baumeister
bei Ausführung von Bauten auch bei den Ar-
beiten, die in das Fach der Steinmetz- und
Brunnenmeister einschlagen, der zu den betref-
fenden Arbeiten berechtigten Gewerbeinhaber zu
bedienen und kann die obgenannten Arbeiten
nur dann selbst ausführen, wenn er die Kon-
zession für die betreffenden Gewerbe erworben
hat (§ 8)."

2. Nach dem § 6 ist folgender § 6 a einzu-
fügen:

„§ 6 a. Die im § 1 bezeichneten Baugewerbe-
treibenden sind berechtigt, im Rahmen ihrer
Konzession Bauten zu entwerfen und die hiefür
erforderlichen Pläne und Berechnungen zu ver-
fassen. Die Berechtigung anderer Gewerbetrei-
bender, die im Zusammenhang mit der Planung
technischer Anlagen und Einrichtungen erfor-
derlichen Vorentwürfe auf dem Gebiete des
Hoch- oder Tiefbaues zu verfassen, bleibt un-
berührt ."

Artikel II.

(1) Die Berechtigung von Personen, die vor dem
Inkrafttreten dieses Bundesgesetzes eine Berech-
tigung für das konzessionierte Baumeister-
gewerbe ( § 1 5 Abs. 1 Z. 6 der Gewerbeordnung)
erlangt haben, in den nicht als ausgenommen er-
klärten Or ten (§ 2 Abs. 2 des Gesetzes vom
26. Dezember 1893, RGBl. Nr . 193, betreffend
die Regelung der konzessionierten Baugewerbe)
Arbeiten des Zimmermeistergewerbes mit eige-
nem Hilfspersonal auch auszuführen, bleibt un-
berührt .

(2) Personen, die vor dem Inkrafttreten dieses
Bundesgesetzes ein Gewerbe angemeldet haben,
das die Verfassung von Plänen oder Berechnun-
gen auf dem Gebiete des Hoch- oder Tiefbaues
zum Gegenstande hat, dürfen ihre Tätigkeit ab
1. Jänner 1958 nur dann weiter ausüben, wenn
sie oder ein von ihnen gemäß § 55 der Gewerbe-
ordnung bestellter Stellvertreter (Geschäfts-
führer) oder Pächter den in den §§ 9 bis 13 des
Gesetzes vom 26. Dezember 1893, RGBl. N r . 193,
betreffend die Regelung der konzessionierten
Baugewerbe, vorgeschriebenen Befähigungsnach-
weis erbringen.

(3) Personen, die vor dem Inkrafttreten dieses
Bundesgesetzes durch acht Jahre ein solches Ge-
werbe (Abs. 2) ausgeübt haben oder in einem
zur Verfassung von Plänen oder Berechnungen
auf dem Gebiete des Hoch- oder Tiefbaues be-
fugten Betriebe einschlägig beschäftigt worden
sind, sind bei der Erbringung dieses Befähigungs-
nachweises (Abs. 2) von dem in § 9 Abs. 1 des
Gesetzes vom 26. Dezember 1893, RGBl. Nr . 193,
betreffend die Regelung der konzessionierten
Baugewerbe, vorgeschriebenen Nachweis der Er-
lernung des Baumeistergewerbes und der prak-
tischen Ausbildung befreit, wenn der Befähi-
gungsnachweis nur der Weiterführung des im
Abs. 2 bezeichneten Gewerbes dient.

Artikel III.

Dieses Bundesgesetz t r i t t drei Monate nach dem
seiner Kundmachung folgenden Monatsersten in
Kraft. Mit seiner Vollziehung ist das Bundes-
ministerium für Handel und Wiederaufbau be-
traut.

Schärf
Raab Bock


